
Landkreis Aurich
Fischteichweg 7-13
26603 Aurich 
Tel.: 04941 16-0
www.landkreis-aurich.de

Informati onen der 
Unteren Wasserbehörde

Gewässerunterhaltung

Was Sie außerdem noch zu Ihrem 
Graben wissen sollten
Veränderungen an Gewässern mit naturfernen Bauma-
terialien, wie zum Beispiel die Befesti gung mit Folie, 
Massivholz, Beton, Eternit, Leitplanken usw., sind nicht 
zulässig. Bauliche Veränderungen an einem Gewässer 
III. Ordnung ohne Genehmigung stellen eine Ordnungs-
widrigkeit dar. 

Die Verrohrung von Gewässern, ihre Verti efung, Veren-
gung, Verlegung oder Beseiti gung sowie die Herstellung 
von Brücken, Stegen oder ähnlichen Anlagen am Gewäs-
ser bedürfen der Genehmigung der Unteren Wasserbe-
hörde. Gewässer sollen nach dem Nds. Wassergesetz 
grundsätzlich in ihrem natürlichen oder naturnahen Zu-
stand erhalten werden, so dass entsprechende Geneh-
migungen nur erteilt werden können, wenn diese aus 
zwingenden Gründen erforderlich sind (z.B. die Verroh-
rung eines Gewässers für die Herstellung einer Grund-
stückszufahrt).

Ökologische Bedeutung
Gräben haben eine große ökologische Bedeutung. Sie 
tragen zur Grundwasserneubildung bei, schaff en Rück-
halteraum für das Oberfl ächenwasser und dienen als 
Lebensraum für wasserliebende Lebewesen und Pfl an-
zen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der 
sich häufenden Starkregenereignisse gewinnen die Grä-
ben als Rückhalteraum und Versickerungsmöglichkeit 
verstärkte Bedeutung.
Diesen Anforderungen muss auch im Rahmen der Ge-
wässerunterhaltung Rechnung getragen werden.

Wir brauchen Ihre Hilfe!
Sie können helfen, die Gewässer in einem natürlichen und 
funkti onsfähigen Zustand zu erhalten. Denn die Gewässer-
unterhaltung dient nicht nur der Natur, sondern auch Ihnen 
durch den ordnungsgemäßen Wasserabfl usses des Oberfl ä-
chenwassers. Sti mmen Sie sich bitt e auch mit Ihren Nachbarn 
ab, wann und wie der Graben aufgereinigt wird. Denn nur 
wenn alle Grabenanlieger mitarbeiten, kann eine ordnungsge-
mäße Grabenunterhaltung sichergestellt werden. 

Für Rückfragen und weitere Informati onen stehen Ihnen die 
Mitarbeiter/Innen der unteren Wasserbehörde beim Land-
kreis Aurich gerne zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner:

Technik:
Frau Dipl. Ing. T. Siefk es
Telefon: 04941 16-6622
E-Mail: tsiefk es@
 landkreis-aurich.de  

So Nicht!

Gewässerunterhaltung:
Frau S. Wilts
Telefon: 04941 16-6627
E-Mail: swilts@   
 landkreis-aurich.de
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Was ist ein Gewässer?
Oberirdische Gewässer im Sinne des Nds. Wassergesetzes 
sind Flüsse, Bäche, Grenz- und Straßenseitengräben so-
wie Seen und Teiche.

Was ist 
Gewässerunterhaltung?
Die Unterhaltung eines Gewässers umfasst nach dem Nie-
dersächsischen Wassergesetz (NWG) die Reinigung, die 
Räumung, die Freihaltung und den Schutz des Gewässer-
bett s einschließlich seiner Ufer. Der Wasserabfl uss muss 
immer gewährleistet sein.

Die Gewässer verlieren im Laufe der Jahre zum Beispiel 
durch Sandeintrag, Laubeinfall oder Pfl anzenwachstum 
ihre Funkti onsfähigkeit. 

Probleme mit der Entwässerung treten vor 
allem dann auf, wenn die am Grundstück befi ndlichen Grä-
ben III. Ordnung nicht oder nicht ausreichend unterhalten 
werden. Es kommt zu Wasserstau und oberhalb liegende 
Grundstücke können vernässen. Um dies zu verhindern, 
müssen Gewässer unterhalten werden. Unter Gewässe-
runterhaltung versteht man Arbeiten am Gewässerbett , 
das heißt, an der Sohle und den Böschungen sowie an 
evtl. vorhandenen Verrohrungen zum Erhalt und zur Wie-
derherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabfl usses.

Die Gewässerunterhaltung 
umfasst insbesondere
• die Räumung, das heißt die Beseiti gung von Schlamm 

und Laub bis zur festen Grabensohle,

• die Beseiti gung von Rasenschnitt , Holz, Müll und Gar-
tenabfällen,

• das Zurückschneiden von im Wasser/Gewässerbett  
wachsenden Pfl anzen und das Entf ernen dieser abge-
trennten Pfl anzenteile,

• das Mähen der Böschung zum Erhalt einer festen 
Grasnarbe.

Hauptziel der Gewässerunterhaltung ist der Erhalt/die 
Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Wasserab-
fl usses! Den Belangen des Naturschutzes ist dabei unbe-
dingt Rechnung zu tragen, da die Gewässer als Bestand-
teil des Naturhaushalts eine wichti ge Funkti on erfüllen. 
Sie dienen als Lebensraum für wasserliebende Tiere und 
Pfl anzenarten. Der Einsatz von Pfl anzenschutzmitt eln 
in oder unmitt elbar an oberirdischen Gewässern ist laut 
Pfl anzenschutzgesetz verboten!

Wie oft  sollte die 
Gewässerunterhaltung erfolgen?
Die Unterhaltung ist so durchzuführen, dass der 
Wasserabfl uss jederzeit gewährleistet ist. Im Regel-
fall sollte die Unterhaltung einmal jährlich erfolgen. 
Bäume, Hecken und Gebüsche dürfen nur in der 
Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zurückge-
schnitt en oder gerodet werden. Röhricht darf eben-
falls nur in diesem Zeitraum und nur in Abschnitt en 
(= halbseiti g, jährlich wechselnd) zurückgeschnitt en 
werden. 

Wer muss 
die Gewässerunterhaltung 
durchführen?
Nach dem Wasserhaushaltsgesetz ist der Gewäs-
sereigentümer zur Gewässerunterhaltung verpfl ich-
tet. Bewährt hat sich bei sogenannten Grenzgräben 
eine gemeinsame Unterhaltungsakti on aller Anlie-
ger, wo es möglich ist mitt els eines kleinen Baggers. 
So können die Grundstückseigentümer die Kosten 
des Baggereinsatzes untereinander auft eilen.

Entwicklung eines Grabens Unterhaltungsarbeiten an Gräben


